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Jugend  

Jugend 19 

 

Die Tabellenersten steigen in die Verbandsliga auf. Bei Verzicht steigt die bestplatzierte nicht auf den Aufstieg 

verzichtende Mannschaft der jeweiligen Gruppe auf. 

Die Mannschaften auf den Plätzen 2 bis 7 (soweit nicht schon direkter Aufsteiger) können in die Nachrückerliste 

zur Verbandsliga aufgenommen werden. Maßgeblich für die Reihenfolge ist jeweils der Quotient aus Punkten, 

Spielen, Sätzen und Bällen. Das Verfahren bricht ab, sobald eine Reihenfolge von Mannschaften zu ermitteln ist. 

Wenn auch der Quotient bei den Bällen gleich ist, entscheidet das Los. 

Der Verzicht eines direkten Aufsteigers in die Verbandsliga ist ebenso wie der Wunsch nach Berücksichtigung 

als Nachrücker in die Verbandsliga (bei Verzicht des Tabellenersten) und der Wunsch nach Aufnahme in die 

Nachrückerliste zur Verbandsliga bis zum 30. April 2026 den Ressortleitern Mannschaftssport Jugend der Bezirke 

Rhein-Ruhr und Niederrhein mitzuteilen. 

Die Mannschaften ab Tabellenplatz 8 steigen ab. 

Jeder Sieger einer 1. Bezirksliga hat ein Aufstiegsrecht, außer ein Bezirk hat mehrere Gruppen in der 1. 

Bezirksliga. Hat ein Bezirk mehrere Gruppen, legt der Bezirk den Modus fest, wie der Aufsteiger ermittelt wird. 

Weitere Modalitäten, insbesondere wer bei Verzicht eines Siegers nachrückt, regeln die Bezirke. 

Der Sieger der Bezirksoberliga Jugend 15 hat ein Aufstiegsrecht in die Bezirksoberliga Jugend 19. 
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Die Anwartschaften auf freie Plätze in der Bezirksoberliga werden über eine Nachrückerliste festgelegt. 

Maßgeblich für die Reihenfolge ist jeweils die angegebene Abschlussplatzierung, danach der Quotient aus 

Punkten, Spielen, Sätzen und ggf. Bällen. Das Verfahren bricht ab, sobald eine Reihenfolge von Mannschaften 

zu ermitteln ist. Wenn auch der Quotient bei den Bällen gleich ist, entscheidet das Los. 

Tabellenzweite der Gruppen in der 1. Bezirksliga 

Tabellendritte der Gruppen in der 1. Bezirksliga 

Tabellenachte der Bezirksoberliga 

Tabellenvierte der Gruppen in der 1. Bezirksliga 

Tabellenzweiter der Bezirksoberliga Jugend 15 

Tabellenneunte der Bezirksoberliga 

Die Ressorts für Mannschaftssport (Jugend) der Bezirke Rhein-Ruhr und Niederrhein entscheiden 

gemeinschaftlich über mögliche weitere Nachrücker, um die Sollstärke von 20 zu erreichen. 

 

1. Bezirksliga RR Jugend 19 (Zielgröße 9) 

Die Tabellenersten, -zweiten und -dritten der 1. Bezirksliga bilden zur Rückrunde die 1. Bezirksliga (RR).  

 

2. Bezirksliga RR Jugend 19 (Zielgröße 17) 

Die Tabellenvierten, Tabellenfünften und Tabellensechsten der 1. Bezirksliga und die Tabellenersten und -

zweiten der 1. Bezirksklasse bilden die 2. Bezirksklasse RR. 

 

1. Bezirksklasse RR Jugend 19  

Die verbleibenden Mannschaften der 1. Bezirksklasse, die Absteiger aus der 1. Bezirksliga und neu gemeldete 

Mannschaften bilden die 1. Bezirksklasse RR. 
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Jugend 15 

Bezirksoberliga Jugend 15 – mit Niederrhein (Zielgröße 10) 

Die Mannschaft auf Tabellenplatz 1 hat ein Aufstiegsrecht zur Bezirksoberliga Jugend 19. Die Mannschaft auf 

Tabellenplatz 2 kann in die Nachrückerliste zur Bezirksoberliga Jugend 19 aufgenommen werden. Bei Verzicht 

einer oder beider Mannschaften rückt keine andere Mannschaft der Bezirksoberliga Jugend 15 nach. Ein 

Verzicht auf den Aufstieg bzw. die Aufnahme in die Nachrückerliste ist den Ressortleitern Mannschaftssport 

Jugend der Bezirke Rhein-Ruhr und Niederrhein bis zum 30. April 2026 anzuzeigen. 

Die Bezirksoberliga Jugend 15 RR setzt sich aus jeweils 5 Mannschaften aus den Bezirken Niederrhein und 

Rhein/ Ruhr zusammen.  

Die Tabellenersten der 1. Bezirksliga des Bezirks Rhein/ Ruhr steigen zur Rückrunde in die Bezirksoberliga 
Jugend 15 auf. Bei Verzicht eines oder mehrerer Gruppensieger rücken die jeweils punktbesten Gruppenzweiten 

in die Bezirksoberliga auf. 

 

1. Bezirksliga RR Jugend 15 (Zielgröße 10) 

Die Tabellenzweiten und Tabellendritten der 1. Bezirksliga bilden die 1. Bezirksliga (RR).  

 

2. Bezirksliga RR Jugend 15 (Zielgröße 10) 

Die Tabellenvierten und Tabellenfünften der 1. Bezirksliga bilden die 2. Bezirksliga (RR). 

 

1. Bezirksklasse RR Jugend 15  

Die verbleibenden Mannschaften der 1.Bezirksliga und neu gemeldete Mannschaften bilden die 1. Bezirksklasse 

RR. 

Jugend 13 

Bezirksoberliga Jugend 13 (Zielgröße 9) 

Die Mannschaften auf den Plätzen 1-3 der Bezirksoberliga bilden die Bezirksoberliga RR. 

 

1. Bezirksliga RR Jugend 13  

Die weiteren Mannschaften der 1.Bezirksliga und neu gemeldete Mannschaften bilden die 1. Bezirksklasse RR. 

 

Jugend 11 

Bezirksoberliga Jugend 11  

Die Mannschaften der Bezirksoberliga und neu gemeldete Mannschaften bilden die Bezirksoberliga RR. 

 

Neumeldungen und Auffüllungen außerhalb der Kooperationen 

Der Ressortleiter für Mannschaftssport (Jugend) des Bezirks Rhein/ Ruhr entscheidet über die Auffüllung der 

Spielklassen, wenn die angegebenen Zielgrößen nicht erreicht werden. Neugemeldete Mannschaften können zur 

Rückrunde in die jeweils unterste Spielklasse aufgenommen werden. Bei freien Plätzen in höheren Spielklassen 

(durch Rückzug oder Aufstiegsverzicht) können neben den in der Vorrunde in der jeweiligen Altersklasse aktiven 

Mannschaften auch neu gemeldete Mannschaften als Nachrücker berücksichtigt werden. 

In der Altersklasse Mädchen/ Jugend 19 sind Nachmeldungen zur Rückrunde möglich. Auf- und Abstiege sind 

auf Antrag beim Ressortleiter Mannschaftssport Rhein/ Ruhr möglich. 

 


